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Beschlussvorlage der Verwaltung  
 
Gremium Sitzung am Beratung 

Jugendhilfeausschuss UA Erz 19.08.2009 nicht öffentlich 

Jugendhilfeausschuss 19.08.2009 öffentlich 
 
 
Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes) 
 

Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII (KJHG): 
Elterninitiative Christliche Kindertagesstätte Spatzennest e.V. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

 
 

Die „Elterninitiative Christliche Kindertagesstätte Spatzennest e.V.“ wird antragsgemäß als 
Träger der Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII (KJHG) anerkannt. 

 
Die Anerkennung bezieht sich auf pädagogische Angebote für Kinder im Vorschulalter. 

 
 
 
Begründung: 
 

 
Vereinsdarstellung:   Anschrift 

„Elterninitiative Christliche Kindertagesstätte Spatzennest 
e.V.“ 

     Friedrich-Hagemann-Straße 5a 
     33607 Bielefeld 
 

Der Verein wurde im Januar 2009 gegründet und ist im 
Vereinsregister des Amtsgerichts Bielefeld eingetragen.  
Der Verein wird durch die Vorsitzenden 

- Peter Unruh  1. Vorsitzende 
- Luise Löwen  2. Vorsitzende 
- Marianne Voth  3. Vorsitzende 
- Andreas Dück  4. Vorsitzende 

vertreten. 
 
Ziele und Aufgaben:   Ziel des Vereins ist die Förderung der Erziehung und Bildung 

von Kindern und die Erziehungsfähigkeit der Eltern. Zur 
Erreichung seines Zwecks will der Verein auf der Grundlage 
christlicher Werte eine integrierte Kindertagesstätte 
betreiben, in der Kinder gefördert, gebildet und betreut 
werden. In der Einrichtung soll eine intensive 
Zusammenarbeit zwischen Eltern und der 



  
Kindertageseinrichtung praktiziert werden, um den Kindern 
eine weitgehende Einheit von Elternhaus und außerhäusliche 
Betreuung zu vermitteln. 

   
Zielgruppen:    Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von 0-6 Jahren 
 
Fachlichkeit:    Die Leitung der Einrichtung erfolgt durch eine staatlich 

anerkannte Erzieherin. 
Der Verein hat bei dem überörtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe für den Betrieb eine Betriebserlaubnis nach dem 
KiBiz beantragt. 

 
Erfahrungen:    Der Verein hat zum 01.08.08 die Tätigkeit als 

Kindertageseinrichtung aufgenommen. Entstanden ist der 
Verein aus der gemeinnützigen Arbeit der Mennoniten-
Brüdergemeinde-Bielefeld e.V., die seit August 1999 
anerkannter Träger der freien Jugendhilfe ist. Der Vorstand 
des Vereins und die Mitarbeiter der Kindertageseinrichtung 
sind Mitglieder im MBG-Bielefeld e.V.. 

 
Finanzierung:    Seit dem 01.08.08 erfolgt die Finanzierung nach den 

Grundsätzen des KiBiz. 
 
Satzung:    Die Satzung entspricht den üblichen demokratischen 

Regularien. Der Verein verfügt über eine interne 
Vereinsordnung, in der u.a. die von den Mitgliedern des 
Trägervereins gebildeten Ausschüsse sowie das Verfahren 
für die Aufnahme neuer Kinder benannt sind. 

 
Gemeinnützigkeit:   Der Freistellungsbescheid des Finanzamtes Bielefeld vom 

06.04.09 liegt vor. 
 
Vereinsregister:   Der Auszug aus dem Vereinsregister liegt vor. 
 
Abschließende Bewertung:  Das Konzept des Vereins ist schlüssig und umsetzbar. 

Die „Elterninitiative Christliche Kindertagesstätte Spatzennest 
e.V.“ ist als pädagogisch tätige Einrichtung anerkannt und 
leistet einen Beitrag im Rahmen der Jugendhilfe.  
Die vom Verein getragene familienergänzende, 
pädagogische Betreuung von Kleinkindern geschieht im 
Einklang und nach Maßgabe des § 1 SGB VIII. 
 
Unter Berücksichtigung der vorliegenden Unterlagen und 
nach Abwägung der fachlichen, organisatorischen und 
finanziellen Grundlagen wird die Anerkennung der 
„Elterninitiative Christliche Kindertagesstätte Spatzennest 
e.V.“ als Träger der freien Jugendhilfe in Bezug auf 
pädagogische Angebote für Kinder im Vorschulalter 
befürwortet. 

 
Anlagen    Antrag vom 07.05.09 

Konzept der „Elterninitiative Christliche Kindertagesstätte 
Spatzennest e.V.“ 

     Satzung 
     Auszug aus dem Vereinsregister 
     Freistellungsbescheid des Finanzamtes 



 
Oberbürgermeister/Beigeordnete(r) Wenn die Begründung länger als drei 

Seiten ist, bitte eine kurze 
Zusammenfassung voranstellen. 

 
 


